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Vonrag des Magistrats
an die Stadtverordneten-
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Vorlage-Nr: 0015iSi26

Datum: '15.01.2026

Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der Schöfferstadt
Gernsheim über die Benutzung der kommunalen Kinderkrippe
„Eulennest"

BESCHLUSS:

Die Stadtyerordnetenversammlung beschließt die Änderung des § 3 der Gebüh-
renordnung über die Benutzung der kommunalen Kinderkrippe „Eulennest" zum
1. März 2026. Die Kinderkrippe wird im Haushalt unter dem Produkt 36505 ge-
fü h rt.

BEGRÜNDUNG:

In der Kinderkrippe Eulennest wird ergänzend zu den Verpflegungskosten eine
monatliche Getränkepauschale händisch erhoben. Ab dem 1. März 2026 wird die-
se Pauschale in die Gebührenordnung zur Satzung der Schöfferstadt Gernsheim
über die Benutzung der kommunalen Kinderkrippe „Eulennest" aufgenommen und
mit dem Verpflegungsgeld monatlich abgebucht.

Die angefügte Synopse zeigt die Veränderungen gegenüber der aktuellen Gebüh-
renordnung zur Satzung der Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzung der
kommunalen Kinderkrippe „Eulennest" auf.

gez. Burger, Bürgermeister
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Änderung des § 3
der Gebührenordnung

zur Satzung der
Schöfferstadt Gernsheim
über die Benutzung der

kommunalen Kinderkrippe
„Eulennest"

Veröffentlicht in der Ried-lnformation Nr.........
vom ...............



Präambel

Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBI. I S.698), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 10. Juli 2024 (GVBI. 2024, Nr. 31) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBI. I
S.142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBI 2025
Nr. 24) und §§ 1-6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung
vom 24. März 2013 (GVBI. S.134), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom
01. April 2025 (GVBI 2025 Nr. 24) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90ff des Achten
Buchs Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe — (SGB VIII) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. I S.2022), neugefasst durch
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI I S. 2022), zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBI 2025 I Nr. 107) hat die
Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim in ihrer Sitzung am
............. die folgende Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der
Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzung der kommunalen Kinderkrippe
„Eulennesr beschlossen:

§ 3

(4) Für die tägliche Getränkeversorgung werden im Monat folgende Pauschalen
fällig:

5 Tage — ganztags
5 Tage — Teilzeit
3 Tage — Teilzeit
2 Tage — Teilzeit

6,00 EUR
5,00 EUR
3,00 EUR
2,00 EUR.

Diese Pauschale wird mit dem Verpflegungsgeld monathch abgebucht und ist
bindend für alle Kinder der Einrichtung mit dem Aufnahmedatum.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der Schöfferstadt
Gernsheim über die Benutzung der Kommunalen Kinderkrippe tritt zum 1. März 2026
in Kraft.

Die Änderung der Gebührenordnung wird hiermit ausgefertigt.

Gernsheim, dem XX.XX.2026

Der Magistrat der
Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister



Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der lnhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Gernsheim, gez. Burger, Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am ..... in der Ried-Information
Nr........ öffentlich bekannt gemacht.

Gernsheim, gez. Burger, Bürgermeister
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Synopse zur Änderunq des § 3 Ziffer der Gebührenordnunq zur Satzunq
der Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzunq der

kommunalen Kinderkrippe „Eulennest"
Präarnbel

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVB1. I
S. 142), zuletzt geändert durch Art. 29 Abs. 4 des Gesetzes vorn

l. Dezember 2020 (GVBI. S.915), den Bestimmungen des Hes-
sischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.
Dezember 2006 (GVBI. I S. 698), zuletzt mehrfach geändert und
§ 27 a eingefügt durch Gesetz vorn 9. Dezember 2022 (GVBI. S.
759), der §§ 1 bis 5 a und 10 des Hessischen Gesetzes über
Kommunalabgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013
(GVB1. S. 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
28. Mai 2018 (GVB1. S. 247), sowie der Bestimmungen des Hes-
sischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) in der
Fassung vom 12. Dezember 2008 (GVBI. I 2009 S. 2), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Gesetzes vorn 24. Mai 2023 (GVB1. S.
348, 352), hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöf-
ferstadt Gernsheim in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX nachste-
hende Änderung des § 2 Ziffern 1 und 2 der Gebührenordnung
zur Satzung der Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzung der
kommunalen Kinderkrippe „Eulennest" erlassen:

Präambel

Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, it des Hessischen Kinder- Lind Ju-
gendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVB1. I

S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVB1.
2024, Nr. 31) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessi-
schen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März
2005 (GVBI. I S.142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes
vorn 01. April 2025 (GVB1 2025 Nr. 24) und §§ 1-6 des Gesetzes
über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März
2013 (GVBI. S.134), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes
vorn 01. April 2025 (GVB1 2025 Nr. 24) sowie §§ 22, 22a, 74, 85,
86, 90ff des Achten Buchs Sozialgesetzbuch — Kinder- Lind Ju-
gendhilfe — (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. September 2012 (BGBI. I S.2022), neugefasst durch Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI I S. 2022), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vorn 3. April 2025 (BGB1
2025 1 Nr. 107) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöf-
ferstadt Gernsheirn in ihrer Sitzung am ............. folgende Ände-
rung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der Schöf-
ferstadt Gernsheim über die Benutzung der kommunalen Kinder-
krippe „Eulennesr beschlossen:

§ 3
Verpflegungsentgellt

(1) Daneben ist für die Teilnahme an der Mittagsversorgung ein
weiteres Entgelt zu entrichten.

§ 3
Verpflegungsentgegt
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(2) Das Verpflegungsentgelt beträgt:

bei der Teilnahme an 5 Tagen/Woche 70,00 EUR
bei der Teilnahme an 3 Tagen/Woche 42,00 EUR
bei der Teilnahme an 2 Tagen/Woche 28,00 EUR

(3) Die Kosten der Mittagsversorgung bei Zweitkindern und jedem
weiteren Kind sind in voller Höhe zu zahlen.

(4) Für die tägliche Getränkeversorgung werden im Monat fol-
gende Pauschalen fällig:

5 Tage — ganztags
5 Tage — Teilzeit
3 Tage — Teilzeit
2 Tage — Teilzeit

6,00 EUR
5,00 EUR
3,00 EUR
2,00 EUR

Diese Pauschale wird mit dem Verpflegungsgeld monatlich abge-
bucht und ist bindend für alle Kinder der Einrichtung mit dem Auf-
nahmedatum.

§ 7
lnkrafttreten

§ 7
Inkraffireten

Diese Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der
Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzung der Kommunalen
Kinderkrippe tritt zum 1. März 2026 in Kraft.
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Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Gernsheim, gez. Burger, Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am ..... in der Ried-
Information Nr........ öffentlich bekannt gemacht.

Gernsheim, gez. Burger, Bürgermeister


